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Second Victim: Übersetzung der
internationalen
konsensbasierten Definition
mittels Delphi-Methode

Im Kontext der psychischen Belastung
von Personal bei selbstbegangenen Feh-
lern in der Patientenversorgung präg-
te der amerikanische Internist Albert
W. Wu im Jahr 2000 erstmals den Be-
griff des Second Victim, also des zwei-
ten Opfers einer Patientenschädigung
[1]. Diese Beschreibung bezieht sich
hauptsächlich auf Ärzt*innen, die nach
Begehen eines medizinischen Fehlers
selbst traumatisiert sind und somit die
SecondVictims dieses Fehlers sind, wäh-
rend Patient*innen und Angehörige als
First Victims beschrieben wurden [1].
Seitdem wurde dem Second-Victim-
Phänomen vermehrt Aufmerksamkeit
gewidmet und die Definition aktualisiert
und erweitert [2]. Während die eigene
Fehlbarkeit bei besterAbsicht und gewis-
senhaftem Vorgehen anfangs im Fokus
stand, ist der Begriff des Second Victims
von Scott et al. im Jahr 2009 auch auf
andere traumatisierende Ereignisse und
Berufserfahrungen erweitert worden,
die im Rahmen der Patientenversorgung
auftreten können [3]. Second Victims
sind nach dieser Definition medizini-
sche Fachpersonen, die durch einen

unvorhergesehenen Zwischenfall am
Patienten, einen medizinischen Fehler
und/oder einer Verletzung des Patienten
selbst zum Opfer werden, da sie durch
dieses Ereignis traumatisiert sind [3].
Das Phänomen wurde auch im deutsch-
sprachigen Raum mittlerweile mehrfach
untersucht [4–10]. Lange gab es jedoch
keine neuen Beiträge zur Konzeptua-
lisierung dieses Phänomens, während
in der Praxis der Anwendungsbereich
des Begriffs Second Victim ausgeweitert
wurde [11].

Die Vorstellung des Second-Victim-
PhänomenshatdieSensibilisierungdafür
erhöht, dass auch Mitglieder des medi-
zinischen Personals und Organisationen
in Gesundheitseinrichtungen von Ereig-
nissen betroffen sein können [11]. Die
Anerkennung dieses Phänomens kann
den Betroffenen helfen, besser mit ei-
nem Vorfall umzugehen, und bestätigt
dieGedankenundGefühle,die siedurch-
leben [11]. Zudem bietet es Organisatio-
nen einen Ansatzpunkt, die betroffenen
Mitarbeitenden zu unterstützen und sich
für den notwendigen kulturellen Wan-
del zu engagieren, hin zu einem Umfeld,

das auf Patientensicherheit und patien-
tenzentrierte Pflege ausgerichtet ist [12,
13]. Die meisten Vorfälle in Gesund-
heitseinrichtungen sind auf fehlerhafte
systemische, strategische oder organisa-
torische Bedingungen zurückzuführen,
die außerhalb der individuellen Kontrol-
le der Mitarbeitenden liegen. In diesem
Zusammenhang ist es angebracht, die
betroffenen Mitarbeitenden als „Second
Victim“ zu betrachten [14].

Nachdem der Begriff Second Victim
mittlerweile nach erstmaliger Bekannt-
machung vonWu et al. im Jahr 2000 seit
über zwei Jahrzehnten verwendet wird,
ist er trotz seiner Verbreitung auch Ge-
genstand einiger Kritik [11, 12, 15, 16].
Stimmen, die seine Beibehaltung in Fra-
ge stellen, beziehen sich insbesondere auf
die traditionellenKonnotationen, diemit
dem Begriff „Victim“ bzw. „Opfer“ ver-
bunden sind. Kritiker befürchten, dass
die Verwendung des Begriffs die Verant-
wortung der Gesundheitsfachkräfte für
eine sichere Berufsausübung untergra-
benkönnte unddieUrsachenvonPatien-
tenschäden vernachlässigt, und verwen-
den deswegen vereinzelt den Begriff „af-
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fected“. Dies macht zwar die Begrifflich-
keit deutlicher, hat sich aber nicht durch-
gesetzt. [15, 16]. Die Verwendung des
Begriffs „Victim“, könnte den Eindruck
erwecken, dass Patientenschäden zufäl-
lig, unvermeidbar und vomSchicksal be-
stimmtsind[12].DieskönntedieSensibi-
litätderAngehörigenderGesundheitsbe-
rufe wecken, aber auch zu Passivität füh-
ren und die Dringlichkeit verringern, die
Ursachen von Patientenschäden anzuge-
hen [12, 15]. Darüber hinaus wird be-
fürchtet, derBegriffkönnte denEindruck
erwecken, dass Angehörige der Gesund-
heitsberufe sich ausschließlich um ihre
eigenen Belange kümmern [16]. Trotz
dieser Kritik empfahl eine Gruppe inter-
nationaler Expert*innen im Jahr 2017,
den Begriff Second Victim beizubehal-
ten, da er von verschiedenen Akteuren
im Gesundheitswesen sowie politischen
Entscheidungsträgern zunehmend ange-
nommen wird [17].

Kürzlich wurde die Definition durch
dieCOSTActiondesEuropeanResearch-
ers’NetworkWorkingonSecondVictims
(ERNST) weiter verbessert und im Jahr
2022 eine evidenz- und konsensbasier-
te Definition des Begriffs veröffentlicht
[11].

Dieses Forschungsvorhaben zielt da-
rauf ab, eine konsensbasierte Überset-
zung der englischen Definition des Be-
griffs Second Victim ins Deutsche zu
entwickeln, da bisher keine flächende-
ckend konsentierte deutsche Definition
existiert.

Methode

Es wurde eine webbasierte Delphi-Be-
fragung mit deutschen Expert*innen für
das Second-Victim-Phänomen durch-
geführt. Die Delphi-Methode ist ei-
ne Konsensfindungs-Technik, die zum
Ziel hat, auf strukturiertem Wege das
beste verfügbare Wissen durch Ex-
pert*innenmeinungen einzuholen,wenn
die Evidenzlage schwach oder hetero-
gen ist [18, 19]. Während cross-cultural
systematische Vor- und Rücküberset-
zungsverfahren in der Regel bei der
Übersetzung von Fragebögen oder psy-
chometrischen Instrumenten Anwen-
dung finden, bietet die Delphi-Methode
den Vorteil, dass sie nicht nur die Über-

setzung, sondern auch die inhaltliche
Validierung durch Experten ermöglicht.
Da es unser Ziel war, eine inhaltlich
präzise und konsensbasierte Definition
des Begriffs „Second Victim“ zu entwi-
ckeln, erschien die Delphi-Methode als
die geeignetere Wahl.

Teilnehmerrekrutierung

Mit dem Ziel, eine Gruppe von deutsch-
sprachigen,klinischundwissenschaftlich
tätigen Second-Victim-Expert*innen für
die Befragung zu gewinnen, wurden ba-
sierend auf einschlägigen internationa-
len Publikationen zum Second-Victim-
Phänomen Personen ausgewählt, die zu
diesem Thema bereits wissenschaftlich
forschen und ggf. im Rahmen der psy-
chosozialen Unterstützung entsprechen-
de Hilfsangebote etabliert haben. Poten-
zielle Teilnehmende wurden nach Über-
prüfung der Kontaktdaten durch Inter-
netrecherche persönlich per Mail kon-
taktiert und zur Teilnahme an der Del-
phi-Studie eingeladen. Sie wurden vorab
über das Studienziel und das Vorgehen
der Studie aufgeklärt. Mit der Teilnah-
me erklärten sich alle Studienteilnehmer
mir der wissenschaftlichen Verwertung
der Ergebnisse einverstanden.

Ausgangspunkt: internationale
konsensbasierte Definition von
Second Victim

Die evidenz- und konsensbasierte De-
finition wurde 2022 im Rahmen der
COST Action ERNST (CA19113) Wor-
king Group 2 entwickelt und konsentiert
[11]. Ein Second Victim ist definiert als:
„Any health care worker, directly or indi-
rectly involved in an unanticipated adver-
se patient event, unintentional healthcare
error, or patient injury, and who becomes
victimized in the sense that they are also
negatively impacted“. Ziel dieser Delphi-
Befragungwardie sinngetreue,möglichst
inhaltsnahe Übersetzung der englischen
Definition von Vanhaecht et al. in die
deutsche Sprache.

Ablauf der Befragung

Vor Beginn der Befragung wurde ein
Übersetzungsentwurf der englischen

Definition (s. oben) mittels KI-basier-
ter Online-Übersetzung (DeepL) und
folgender grammatikalischer Korrektur
erarbeitet. Die Befragung erfolgte on-
line über den Anbieter soSci Survey
unter Verwendung eines strukturierten
Online-Fragebogens. Den Expert*innen
wurde darin der Übersetzungsvorschlag
für eine deutsche Definition zur Bewer-
tung gestellt. Der Definitionssatz wurde
in neun (Sinnes-)Abschnitte unterteilt.
Die Übersetzungsvorschläge wurden bi-
när (1= stimme zu, 2= stimme nicht
zu) bewertet. Die Expert*innen wurden
aufgefordert, den einzelnen übersetzten
Abschnitten der Definition zuzustim-
men oder bei ablehnender Bewertung
in Freitextfeldern einen alternativen
Übersetzungsvorschlag anzugeben.

Währendder zweitenBefragungsrun-
de erhielten alle Expert*innen ein an-
onymes Feedback über die Bewertungs-
ergebnisse aus der ersten Runde. Da-
bei wurden die von den Expert*innen
erbrachten alternativen Definitionsvor-
schläge zusätzlich in den Abschnitten
eingefügt, sodass es für manche Formu-
lierungen der Definition mehrere Alter-
nativen gab. Mit diesen Informationen
wurden alle Expert*innen der Gruppe
erneut gebeten, per Single-Choice-Ver-
fahren die bestmögliche Wortwahl der
Definitionsabschnitte zu wählen.

Da in der zweiten Befragungsrunde
kein Konsens gefunden wurde, kam es
zu einer dritten Befragungsrunde. Hier-
zu wurden die Definitionsabschnitte zur
Verfügung gestellt, die in der zweiten
Runde die meisten Stimmen erlangt hat-
ten. Übersetzungen mit keiner bzw. nur
einer Stimme wurden entfernt. Zusätz-
lichwurde das Ergebnis der zweitenRun-
de als Prozentzahl hinter den Auswahl-
möglichkeiten ergänzt.

Anschließend wurde die erarbeitete
deutsche Definition per Mail an die Ex-
pert*innen vermittelt.

Jede Befragung war mit einem Frei-
textfeld für Kommentare und Anmer-
kungen versehen. Am Ende jeder Be-
fragung wurden Informationen zu den
soziodemografischen Daten (Alter und
Geschlecht), die Haupttätigkeit, die Be-
rufserfahrung in Patientensicherheit
und Wissenschaft, der berufliche Hin-
tergrund und der selbsteingeschätzten
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Second Victim: Übersetzung der internationalen konsensbasierten Definitionmittels Delphi-Methode

Zusammenfassung
Einleitung. Der Begriff „Second Victim“ erfuhr
seit seiner Prägung im Jahr 2000 bedeutende
inhaltliche Erweiterungen und wurde kürzlich
international neu konsentiert. Bislang existiert
keine einheitliche deutsche Definition des
Begriffs „Second Victim“. Um eine Basis für
ein flächendeckendes Verständnis des Phä-
nomens zu schaffen und die Vergleichbarkeit
durchgeführter Forschung zum Thema zu
erleichtern, zielt diese Studie darauf ab, eine
konsensbasierte Übersetzung der aktuellen
englischen Definition des Begriffs Second
Victim zu erarbeiten.
Methode. Die konsensbasierte Übersetzung
wurde mittels der Delphi-Methode durch-
geführt. Es wurden 11 deutschsprachige
Expertinnen und Experten aus Deutschland,

Österreich und der Schweiz mit einschlägigen
Publikationen eingeladen und 3 Delphi-
Runden geplant.
Ergebnisse. An der Studie beteiligten sich
9 von 11 eingeladenen Expertinnen und
Experten. Die Übersetzung der internationalen
Definition eines Second Victim wurde nach
drei Delphi-Runden mit einer Zustimmungs-
rate von 90% konsentiert. Ein Second Victim
wird damit definiert als: „Jede Fachkraft im
Gesundheitswesen, die direkt oder indirekt
an einem unerwarteten unerwünschten
Patientenereignis, einem unbeabsichtigten
Fehler in der Gesundheitsversorgung oder
einer Patientenschädigung beteiligt ist und
die zur betroffenen Person wird, indem sie
ebenfalls beeinträchtigt ist.“

Diskussion. Mit der vorliegenden Delphi-
Studie wurde erstmals eine deutschsprachige,
evidenzbasierte Definition des Begriffs
„Second Victim“ formal durch anerkannte
Fachexpertinnen und Fachexperten kon-
sentiert. Damit ist auch in Deutschland eine
Grundlage für ein klares Verständnis des
Begriffs geschaffen und ein Beitrag zu einer
gemeinsamen Basis für die Diskussion und
Erforschung des Second-Victim-Phänomens
im deutschsprachigenRaum geleistetworden.

Schlüsselwörter
Second-Victim-Phänomen · Delphi-Verfahren ·
Patientensicherheit · Mitarbeitersicherheit ·
Second Victim Definition

Second victim: translation of the international consensus-based definition using the Delphi method

Abstract
Introduction. Since its inception in 2000 the
notion of the second victim has undergone
significant expansions and was recently
internationally reconceptualized. So far there
is no unified German definition of the term
second victim. This study aims to establish
a consensus-based German translation of the
current English definition of the term second
victim to lay the groundwork for a widespread
understanding and to facilitate comparability
of research conducted on the subject.
Method. The consensus-based translation
was carried out using the Delphi method. A
total of 11 German-speaking experts from
Germany, Austria and Switzerland with

relevant publications were invited and 3
Delphi rounds were planned.
Results. Out of the 11 invited experts 9
participated in the study. The translation
of the international definition of a second
victimwas achieved through 3 Delphi rounds
with a consensus rate of 90%. A second
victim is thus defined as: “Jede Fachkraft im
Gesundheitswesen, die direkt oder indirekt
an einem unerwarteten unerwünschten
Patientenereignis, einem unbeabsichtigten
Fehler in der Gesundheitsversorgung oder
einer Patientenschädigung beteiligt ist und
die zur betroffenen Person wird, indem sie
ebenfalls beeinträchtigt ist”.

Discussion.With the present Delphi study, for
the first time a German language evidence-
based definition of the term second victimwas
formally agreed upon by recognized experts
in the field. This establishes a foundation for
a clear understanding of the term in Germany
and contributes to a common basis for the
discussion and exploration of the second
victim phenomenon in the German-speaking
region.

Keywords
Second victim phenomenon · Delphi
procedure · Patient safety · Staff safety ·
Second victim definition

Expertise im Bereich des Second-Vic-
tim-Phänomens der Teilnehmenden
abgefragt. Der Befragungszeitraum der
ersten beiden Runden dauerte jeweils
zwei Wochen, der Zeitraum der dritten
Befragungsrunde betrug eine Woche.

Analyse

Die Analyse erfolgte deskriptiv und un-
ter Verwendung von pseudonymisierten
Daten. Zur Bewertung der Ergebnisse
wurde die Zustimmungsrate je Frage er-
mittelt, indemderAnteil der zustimmen-
den Antworten bei binären Fragen bzw.

derAnteilderpriorisiertenAlternativfor-
mulierung berechnet wurde. Die modifi-
zierten Übersetzungsvorschläge wurden
in aufeinanderfolgenden Runden erneut
bewertet, bis einKonsens erreicht wurde.
EinKonsenswurdeimVorausalseineZu-
stimmung von über zwei Drittel der Teil-
nehmenden definiert, gemessen am An-
teil der zustimmenden Antworten. Zur
Beschreibung der Teilnehmenden wur-
den die soziodemografischen Daten de-
skriptivaufbereitet (AnzahlundProzent-
angaben, Median und Spannweite).

Ergebnisse

An allen drei Runden beteiligten sich
9 von 11 eingeladenenExpert*innen.Die
Bearbeitungszeit der Delphi-Befragung
belief sich im Median in der ersten Run-
de auf 4,21min, im zweiten Durchlauf
auf 2,08min und in der abschließenden
drittenRunde auf 1,76min.DieMehrheit
der Befragten war männlich und ordne-
te sich der Altersgruppe 45–54 Jahre zu.
Bei der Frage zur Haupttätigkeit ordne-
te sich ein größerer Teil der Forschung
bzw. Wissenschaft zu und ein kleinerer
Teil der klinischen Tätigkeit, während
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Tab. 1 Soziodemografische Daten der Studienteilnehmenden
1. Runde 2. Runde 3. Runde

n % n % n %

Alter

35–44 Jahre alt 3 33 2 22 3 33

45–54 Jahre alt 4 44 5 56 4 44

55–64 Jahre alt 1 11 1 11 1 11

65–74 Jahre alt 1 11 1 11 1 11

Geschlecht

Weiblich 3 33 4 44 4 44

Männlich 6 67 5 56 5 56

Beruflicher Hintergrund

Medizin 6 67 6 67 7 78

Wissenschaft/Forschung 6 67 5 56 3 33

Beides 3 33 2 22 1 11

Haupttätigkeit

Forschung/Wissenschaft 6 67 6 67 7 78

Klinische Tätigkeit 3 33 3 33 4 44

Beides 0 0 0 0 2 22

Tab. 2 Berufserfahrung und Selbsteinschätzung der Studienteilnehmenden
1. Runde 2. Runde 3. Runde

n % n % n %

Berufserfahrung PS

1–2 Jahre 0 0 0 0 1 11

3–4 Jahre 2 22 2 22 0 0

5–6 Jahre 1 11 0 0 2 22

7–8 Jahre 0 0 0 0 0 0

9–10 Jahre 0 0 0 0 0 0

10–15 Jahre 0 0 3 33 2 22

Über 15 Jahre 6 67 4 44 4 44

Berufserfahrung Wissenschaft

Bis zu 1 Jahr 0 0 0 0 0 0

1–2 Jahre 0 0 0 0 0 0

3–4 Jahre 1 11 1 11 1 11

5–6 Jahre 1 11 1 11 1 11

7–8 Jahre 0 0 2 22 0 0

9–10 Jahre 0 0 0 0 2 22

10–15 Jahre 4 44 3 33 3 33

Über 15 Jahre 3 33 2 22 2 22

Selbsteinschätzung SVP

Mäßiges Wissen 1 11 1 11 1 11

Viel Wissen 6 67 6 67 5 56

Sehr viel Wissen 2 22 2 22 3 33

die Mehrheit einen medizinischen Hin-
tergrund hat (. Tab. 1).

Während 6 der 9 Antwortenden über
15JahreBerufserfahrungzumThemaPa-
tientensicherheitangeben,verfügen2Be-
fragte über 3–4 Jahre Berufserfahrung
und eine befragte Person über 5–6 Jah-

re. Zum Thema Wissenschaft haben n=
1 3–4 und 5–6 Jahre Berufserfahrung,
n= 3 über 15 Jahre und n= 4 10–15 Jah-
re Berufserfahrung. Bei der Selbstein-
schätzung über das eigene Wissen zum
Second-Victim-Phänomen schätzen die

Infobox Neue deutsche konsens-
basierte Second-Victim-Definition

Ein Second Victim wird definiert als: „Jede
Fachkraft im Gesundheitswesen, die direkt
oder indirekt an einem unerwarteten
unerwünschten Patientenereignis,
einem unbeabsichtigten Fehler in der
Gesundheitsversorgung oder einer
Patientenschädigungbeteiligt ist und die zur
betroffenen Person wird, indem sie ebenfalls
beeinträchtigt ist.“

meisten Befragten ihr Wissen als hoch
ein (. Tab. 2).

Die Second-Victim-Definition wurde
nach der dritten Delphi-Runde kon-
sentiert. Die erste Runde fragte Alter-
nativvorschläge zu allen Abschnitten
der Definition ab, die in den folgenden
beiden Runden bewertet wurden. Neue
Vorschläge zu dem Sinnesabschnitt „any
health care worker“ waren die deutschen
Übersetzungen „jede im Gesundheits-
wesen arbeitende Person“, „jede Gesund-
heitsfachperson“, „jeder Mitarbeiter im
Gesundheitswesen“, sowie „jede Fach-
kraft im Gesundheitswesen“. Vorschläge
für „patient injury“ waren „Patienten-
verletzung“, „Patientenschädigung“ und
„Verletzung von Patienten“. In der 3. Del-
phi-Runde wählten die Teilnehmenden
im Abschnitt „who becomes victimized
in the sense“ zwischen den Überset-
zungen „die in dem Sinne zum Opfer
wird“, „die zur betroffenen Person wird“
und „selbst zum Opfer wird, in dem
sie . . . “ aus und im letzten Abschnitt
„also negatively impacted“ zwischen
„ebenfalls beeinträchtigt“, „ebenfalls
negativ betroffen“ und „ebenfalls mit
Belastungssymptomen zu kämpfen“.

WährendalleAbschnitte inderdritten
RundeeinendeutlichenKonsenserreich-
ten, gab es bei demAbschnitt „any health
care worker“ einen Dissens, wobei 33%
für die Übersetzung „jeder Mitarbeiter
im Gesundheitswesen“ und 67%, die für
„jede Fachkraft im Gesundheitswesen“
stimmten.

Diskussion

Die vorliegende Delphi-Studie verfolgt
das Ziel, eine einheitliche und umfassen-
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de deutsche Definition des Second-Vic-
tim-Phänomens zu erarbeiten und damit
die Kommunikation sowie das Verständ-
nis innerhalb der Fachgemeinschaft zu
verbessern. Ein wichtiger Schritt in die-
se Richtung wurde durch die Konsentie-
rung einer Übersetzung der internatio-
nalen Definition gemacht.

Die Diskussionen während der Del-
phi-Runden verdeutlichten die Komple-
xität des Konzepts. Insbesondere die Be-
stimmung, wen der Begriff „health care
worker“ einschließen sollte, erforderte
eine sorgfältige Abwägung. Die inklusive
Definition bezieht alle Personen ein, die
im Gesundheitswesen tätig sind, wäh-
rendandereStimmeneineBeschränkung
auf diejenigen favorisierten, die direk-
te Patientenversorgung oder -therapie
durchführen. In diesem Zusammen-
hang kann auch diskutiert werden, ob
der Begriff „Fachperson“ anstelle von
„Fachkraft“ verwendet werden sollte. Da
„Fachperson“ zunehmend in der aktuel-
len Diskussion des Gesundheitswesens
und inoffiziellenDokumentenbevorzugt
wird, könnte dieser Begriff in künftigen
Überarbeitungen berücksichtigt werden.
DieMöglichkeit derEinbringung eigener
Übersetzungsvorschläge diente zwar der
inhaltlichen Validierung, aber die zur
Auswahl stehenden Begriffe sind natür-
lich sprachlich nicht zwingend kohärent
zueinander. Eine Angleichung der Be-
griffe aus methodischen Überlegungen
ist jedoch nicht möglich, um die Teil-
nehmerantworten absolut unverfälscht
wiederzugeben. Die Entscheidung, das
Wort „Opfer“ in der Übersetzung zu
vermeiden, stützte sich auf eine kriti-
sche Auseinandersetzung mit früheren
Studien [12, 15, 16], die die potenzi-
ellen negativen Konnotationen dieses
Begriffs hervorgehoben haben. Stattdes-
sen wurde der Begriff „Second Victim“
beibehalten, um das Konzept präzise zu
beschreiben und eine epistemologische
Abkehr von einer rein passiven Opfer-
rolle zu signalisieren. In der Diskussion
um die Übersetzung der Formulierung
„unbeabsichtigter Fehler“ wurde der
Vorschlag vorgebracht, das Wort „un-
beabsichtigt“ vor „Fehler“ zu streichen,
um Verwirrung zu vermeiden und im
Einklang mit etablierten Fehlerdefini-
tionen zu bleiben, wie sie beispielsweise

in den Arbeiten von Reason beschrie-
ben sind, wo intendierte Abweichungen
als Regelverletzung bezeichnet werden
[20]. Das Argument betont die Tauto-
logie in der Verwendung des Wortes
„unbeabsichtigt“, da ein Fehler per De-
finition immer unbeabsichtigt sei. Final
wurde jedoch für die Beibehaltung des
Wortes „unbeabsichtigt“ plädiert, in
Analogie zu Just-Culture-Algorithmen
[21–24], der gängigen Fehlertaxonomie
nach Leonard und Frankel [25] und der
im Englischen etablierten Bezeichnung
des „honest mistake“ [26]. Ein weiterer
Diskussionspunkt war die Verwendung
des Begriffs „unerwartet“ in der Defi-
nition, wobei argumentiert wurde, dass
nach dieser Annahme auch Personen
Second Victims sind, die das negative
Patientenereignis erwartet haben, z.B.
durchdieVersorgungnach einemSuizid,
Verkehrsunfall oder schwerer Krankheit.

Obwohl die Teilnehmerzahl an der
Delphi-Befragung begrenzt war, kann sie
dennoch als angemessen betrachtet wer-
den, umdas spezifischeZiel dieser Studie
zu erreichen.Die hohe Zustimmungsrate
der Teilnehmenden (90%) sowie die ver-
gleichbare Teilnehmerrate (82%) gegen-
über Studien, die Symptomdefinitionen
entwickelten [27–30], stärken die Validi-
tät der erarbeiteten Übersetzung und le-
gen somit denGrundstein für zukünftige
Forschungsarbeiten auf diesem Gebiet.

Die Etablierung einer einheitlichen
deutschenDefinitiondes Phänomens Se-
condVictimbietet zahlreicheVorteile für
die Fachgemeinschaft, sowohl für die kli-
nische Praxis als auch die Forschung im
deutschsprachigen Raum [31–34]. Eine
klare Definition schafft eine gemeinsa-
me Sprache und Verständnisgrundlage,
die die Kommunikation und den Aus-
tausch innerhalb der Fachwelt erleichtert
[35]. Dadurch können Diskussionen ef-
fektiver geführt und bessere Lösungen
entwickelt werden. Des Weiteren trägt
eine klare Definition dazu bei, das Be-
wusstsein und das Verständnis für das
Second-Victim-Phänomen zu fördern,
sowohl unter medizinischem Personal
als auch unter Entscheidungsträgern im
Gesundheitswesen.

Insgesamt liefert diese Studie einen
wichtigen Beitrag zu einer gemeinsamen
Grundlage für die Diskussion und Erfor-

schung des Second-Victim-Phänomens
im deutschsprachigen Raum. Durch die
Berücksichtigung von verschiedenen
Perspektiven und die sorgfältige Ab-
wägung der kritischen Punkte konnte
eine Definition erarbeitet werden, die
sowohl präzise als auch anwendungsori-
entiert ist und somit einenMehrwert für
die klinische Praxis und die Forschung
bietet.

Fazit

Unsere Studie definiert Second Victims
als „Jede Fachkraft im Gesundheitswesen,
die direkt oder indirekt an einem uner-
warteten unerwünschten Patientenereig-
nis, einem unbeabsichtigten Fehler in der
Gesundheitsversorgung oder einer Pati-
entenschädigung beteiligt ist und die zur
betroffenen Person wird, indem sie eben-
falls beeinträchtigt ist.“ Erstmalig wurde
im Rahmen einer dreistufigen Delphi-
Befragung eine deutsche Übersetzung
der international führenden Definition
des Second-Victim-Begriffs erarbeitet
und formal konsentiert. Dies ermöglicht
ein besseres Verständnis und stellt eine
Basis für die zukünftige und dringend er-
forderliche Forschung und Entwicklung
zu effektiven Unterstützungsangeboten
von SecondVictims auch inDeutschland
dar.
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